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Beitrittserklärung zum Laufteam Rotenburg e. V. 

 

Hiermit erkläre ich ab _________________ meinen Beitritt als Mitglied im Laufteam Rotenburg e.V.,  

36199 Rotenburg a. d. Fulda. 

Name:  
 

Vorname:  

Geb.-Datum:  
 

Straße:  

PLZ:  
 

Ort:  

Telefon:  
 

E-Mail:  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Der Jahresbeitrag und die 

Aufnahmegebühr gemäß der aktuellen Beitragsordnung, die auf der Seite 2 auszugsweise 

abgedruckt ist, sollen von meinem unten genannten Konto abgebucht werden. 

Wenn es zutrifft: Es soll der Familienbeitrag für die Familie __________________ Anwendung finden  

 

und der Beitrag vom Konto des/der _______________________________ abgebucht werden. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum              Unterschrift des Mitglieds (Bei Minderjährigen der/des gesetzl. Vertreter/s) 

 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE78ZZZ00002151965                

Mandatsreferenz:                   Laufende Mitglieds-Nr (- wird nachgereicht -)                                  

Ich ermächtige den Verein Laufteam Rotenburg e. V., Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am 01.03. 

jeden Jahres fällig; bei Eintritt im laufenden Jahr 14 Tage nach dem Eintritt. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Kreditinstitut:  
 

BIC:  

IBAN: 
 

Kontoinhaber: 
 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                   Unterschrift des Kontoinhabers  
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Beitragsordnung des Vereins „Laufteam Rotenburg“ – Stand 03.09.2018 

- Auszug - 

 
§ 3 Beiträge 

Mitgliedsform Beitragshöhe 
pro Jahr in EUR 

Erwachsene über 18 Jahre 24,- 

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 12,- 

Familienbeitrag (inkl. eigener Kinder bis 27 Jahre in 
Schule/Ausbildung/Studium) 

60,- 

Ehrenmitglieder o.B. 

 

(1) Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.  
(2) Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen.  
(3) Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat 

sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen 
sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Wir ziehen den 
Mitgliedsbeitrag unter Angabe unserer Gläubiger-ID und der Mandatsreferenz (interne 
Vereins-Mitgliedsnummer) jährlich zum 1. März ein. Fällt dieser nicht auf einen 
Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag.  

(4) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages Sorge zu tragen. 
Mitgliedsbeiträge sind an den Verein zur Zahlung spätestens fällig am 01.03. eines laufenden 
Jahres und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen sein. Ist 
der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied 
mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Der ausstehende Beitrag wird dann mit 10 % 
Zinsen auf die Beitragsforderung für jeden Tag des Verzuges verzinst. Weist das Konto eines 
Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages keine Deckung auf, so haftet das 
Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie 
eventuelle Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein 
bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. 
Ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 

(6) Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06., erfolgt eine Berechnung von 50% des 
Beitragssatzes.  

(7) Bei Vereinseintritt im laufenden Jahr ist der Beitrag innerhalb von 14 Tagen nach dem Eintritt 
fällig. 
 

§ 4 Aufnahmegebühr 

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt für einzelne Personen 5,- Euro und für Familien 10,- Euro.  

Für die Fälligkeit gilt § 3 (7) entsprechend. 


